Kommentar zum Gutachten von VKT (Kurzfassung) im Auftrag der KVB vom 8.9.2008
„Verkehrsuntersuchung Querung Rheinuferstraße und benachbarter Gebiete“

Das Gutachten war Grundlage für den Beschluss des Rats der Stadt Köln zum 6-spurigen Ausbau der Rheinuferstraße vom 25.9.08. Das Gutachten ist ein Verkehrsflussgutachten und kann als solches nicht Gesichtspunkte des Umweltschutzes (Lärm, Feinstaub, Bäume), des Denkmalschutzes (Lindenallee) oder der Wirtschaftlichkeit berücksichtigen. Bisher konnte die Frage nicht geklärt werden, ob dem Rat die Kurzfassung des Gutachtens vorgelegen hat oder eine möglicherweise existierende andere Fassung des Gutachtens.
Die Frage, welche der Querungsvarianten, zweispurige Rheinuferstraße, dreispurige Rheinuferstraße oder Tunnel (Straßentunnel oder Bahntunnel) zu einem besseren Verkehrsfluss führt, ist für sich auf Grund einfacher Überlegungen zu beantworten. Der mögliche Wert eines Gutachtens besteht in der belastbaren Quantifizierung der Unterschiede im Verkehrsfluss, die die drei Querungsvarianten mit sich bringen, oder in der möglichen Aufdeckung bisher vernachlässigter Sachverhalte.

Das Verkehrswegewahlmodell VISUM-IV zur Erstellung des Zahlenmaterials (bis Seite 19 der Kurzfassung) wird von vielen Ingenieurbüros genutzt, d.h. bei gleichen Ausgangsdaten und –voraussetzungen kämen viele andere Büros auch zu den gleichen Zahlenwerten.
Es folgt hier eine - wahrscheinlich unvollständige - Liste der Daten und Planungszusammenhänge, die in dem Gutachten nicht berücksichtigt worden sind:

· Wechsel von MIV (motorisierter Individualverkehr) zu ÖPNV, wie er für die Stufen 2 und 3 früher geschätzt worden ist (vgl. Seite 7 und Seite 12), d.h. 8000 Kfz/Tag weniger nach Ausbaustufe 2 und weitere 8400 Kfz/Tag weniger nach Ausbaustufe 3. Wenn diese früheren Schätzungen berücksichtigt worden wären, sähen die Ergebnisse des Gutachtens vermutlich anders aus.

· Planung zur Verlegung des Großmarkts (Abnahme des Lkw-Verkehrs) und zum Neubau eines Wohnviertels (zusätzliche mögliche Nutzer der Stadtbahn und der Rheinuferstraße)
· Planung zum Neubau der Fachhochschule an der Alteburger Straße

· Die jetzigen Wartezeiten des Kfz-Verkehrs an der Straßenbahnquerung Ubierring, die künftig wegfallen, werden nicht bei der Bewertung der neuen Querung berücksichtigt (Grüne-Welle Modell).

Das Zahlenwerk (bis Seite 19) stellt prinzipiell nur eine Schätzung mit unbekannter Genauigkeit dar. Die Zahlenangaben in den Tabellen vermitteln teilweise eine Scheingenauigkeit, was kein Fehler der Tabellen ist, aber beim Lesen und bei der weiteren Auswertung der Tabellen beachtet werden sollte.
Zu der prinzipiellen Ungenauigkeit kommt die Ungenauigkeit, die entsteht, wenn Daten oder Planungszusammenhänge nicht berücksichtigt werden. Für die Autoren des Gutachtens ist das selbstverständlich, vielleicht aber nicht für jeden Leser.

Auf die Darlegung der groben Schätzwerte (bis Seite 19) folgt eine krude anmutende Bewertung der Querung durch eine mikroskopische Verkehrsflusssimulation, die andere Büros vielleicht auch anders gemacht hätten. Für diese Bewertung wurde die Software VISSIM benutzt. Wie VISUM ist VISSIM sehr verbreitet und wird von vielen Büros genutzt (http://de.wikipedia.org/wiki/VISSIM).
Im entscheidenden Teil des Gutachtens geht man bei der Bewertung der Simulationsergebnisse (VISSIM) von quantitativen auf semiquantitative und auf qualitative Aussagen über. Die Verlängerung von mittlerer Reisezeit (MIV) durch die Querung (Seite 22), die mittlere Rückstaulänge an der Querung (Seite 23/24) und die Verlagerung des MIV durch die Querung auf andere Straßen werden semiquantitativ beschrieben, während der Verkehrsablauf qualitativ verbal beschrieben wird.
Der Vergleich der Querungsvarianten führt auf qualitativer Ebene zu der vorher bekannten Einschätzung des Verkehrsflusses. Hier fehlt zudem die Würdigung der Ungenauigkeit der Daten und der nicht berücksichtigten Daten und Sachverhalte. Beides ist für eine politische Entscheidung aber wichtig.
Stattdessen geht die Kurzfassung sofort auf eine qualitative Kategorisierung der Querungsvarianten (Seite 28) über, die auch nichts anderes über den Vergleich der Querungsvarianten aussagt als die vorher auf Grund allgemeiner Überlegungen bekannte Erkenntnis. Darauf basieren dann die Empfehlungen auf Seite 29. Bei den Empfehlungen werden zum ersten Mal wirtschaftliche Aspekte in das Gutachten eingeführt, die an dieser Stelle allerdings eher eine besondere Interessenlage vermuten lassen.
Nach meiner Meinung konnte der Rat auf Grund des Gutachtens allein nicht zu einer sachgerechten Entscheidung kommen, was sich im Abstimmungsverhalten der Fraktionen widerspiegelt.

Köln, 3.2.2009
Alexander Gundel

